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(57) Hauptanspruch: Titanfahrzeugteil, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es in Gewichtsprozent enthält:  
Fe: 0,15 bis 0,5 %,  
Stickstoff: 0,015 bis 0,04 %, Sauerstoff, und Rest Titan und 
unvermeidbare Verunreinigungen, wobei wenn der Fe-An-
teil [Fe] ist, der Stickstoffanteil [N]  
ist, und der Sauerstoffanteil [O] ist, der Sauerstoffäquival-
entwert Q = [O] + 2,77 [N] + 0,1 [Fe] gleich Q: 0,11 bis 0,28 
% ist.
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1.  Titanfahrzeugteil, dadurch gekennzeichnet, 
daß es in Gewichtsprozent enthält:  
Fe: 0,15 bis 0,5 %,  
Stickstoff: 0,015 bis 0,04 %, Sauerstoff, und Rest Ti-
tan und unvermeidbare Verunreinigungen, wobei 
wenn der Fe-Anteil [Fe] ist, der Stickstoffanteil [N]  
ist, und der Sauerstoffanteil [O] ist, der Sauerstoffä-
quivalentwert Q = [O] + 2,77 [N] + 0,1 [Fe] gleich Q: 
0,11 bis 0,28 % ist.

2.  Titanfahrzeugteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Sauerstoffäquivalentwert Q 
gleich 0,11 bis 0,20 % ist.

3.  Titanfahrzeugteil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Fahrzeugteil ein 
Schalldämpfer, ein Abgasrohr, ein Motorradrahmen, 
eine Motorradhintergabel oder ein Motorradvorder-
gabel-Innenrohr ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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